
 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

   

    

    

  

 

 

 

   

     

  

    

 

 

    

        

   

      

   

  

 

 

 

 

 

  

Langversion: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 23.12.2025 – auch wenn wir die darin geäußerte 

Beschwerde nicht nachvollziehen können. 

Die Angabe „100% Beef“ im Rahmen der Kennzeichnung ist eine zutreffende Angabe über die 

Zusammensetzung des Produkts. Denn dieses wird, soweit es das zur Herstellung verwendete 

Fleisch betrifft, ausschließlich aus Rindfleisch hergestellt. Mit der Angabe „100 % Beef“ wird 

der Verbraucher unmittelbar und simpel über die Art des verwendeten Fleischs informiert. 

Insbesondere aus Verbrauchersicht ist die Angabe daher besonders begrüßenswert, 

schließlich verzehren zahlreiche Verbraucher zum Beispiel aus persönlichen wie religiösen 

Gründen nur eine bestimmte Art von Fleisch. 

Über die im Produkt enthaltenen weiteren Zutaten informieren wir vollständig und 

rechtskonform über das Zutatenverzeichnis. Erzeugnisse der gegenständlichen Art müssen 

und werden gängigerweise unter Verwendung von Zutaten wie Zucker, Salz und Gewürzen 

hergestellt, um die Haltbarkeit aber auch die Qualität einschließlich des Geschmacks zu 

gewährleisten. 

Schließlich wird der Verbraucher über die Nährwerttabelle zutreffend informiert. Aus dieser 

lassen sich keine Rückschlüsse über die verwendete Menge der Zutaten ableiten. Denn das 

Produkt verliert im Rahmen des Herstellungsprozesses – so wie vorgesehen – Wasser, was 

unmittelbare Auswirkung auf die Nährwerte hat. So werden zur Herstellung von 100 g des 

Produkts 161 g Rindfleisch benötigt, was sich zwar aus der Kennzeichnung ergibt, jedoch nicht 

der Nährwerttabelle ableiten lässt. 

Die Ihnen vorliegende Beschwerde bedauern wir, sie ist jedoch unbegründet. 

Mit freundlichen Grüßen 

LSI-Germany GmbH 



 

 

 

 

     

  

   

    

 

Kurzversion: 

Die Angabe „100 % Beef“ beschreibt das verwendete Fleisch. Diese simple Kennzeichnung ist 

aus Verbrauchersicht begrüßenswert. Über Nährwerte und Zutaten, die zur Herstellung des 

Produkts notwendig sind, wird der Verbraucher vollständig informiert. Letztere sichern 

Haltbarkeit und Qualität einschließlich des Geschmacks. Die Nährwerttabelle erlaubt keinen 

Rückschluss auf die verwendete Zutatenmenge. 


